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RS OGH 1994/1/25 1Ob28/93
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.01.1994

Norm

ABGB §418

Rechtssatz

Mit dem Beweis der Kenntnis des Grundeigentümers von der Bauführung auf dessen Grund ist der Bauführer belastet;

auf fahrlässige Unkenntnis des Grundeigentümers kann der originäre Eigentumserwerb des Bauführers im Sinne des §

418 dritter Satz ABGB nicht gestützt werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 28/93
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